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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Schenkung: Werterhöhung von Anteilen an Kapitalgesellschaft 
Urteil vom 23.09.2025, Az: II R 19/24  

2. Einkommensteuer: Behandlung von GmbH-Anteilen des Mitunternehmers als 
Sonderbetriebsvermögen II bei Mitunternehmerschaft 
Urteil vom 25.09.2025, Az: IV R 12/23  

3. Einkommensteuer: "Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer Mitunter-
nehmerkapitalgesellschaft aus Personengesellschaft gegen Übertragung "eige-
ner" Anteile 
Urteil vom 21.08.2025, Az: IV R 16/22  

4. Thesaurierungsbegünstigung: Berücksichtigung von gesonderten Feststellun-
gen nach § 34a Abs. 10 Satz 1 EStG 
Urteil vom 09.09.2025, Az: VI R 23/23  

5. Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für Anmietung eines Pkw-Stell-
platzes  
Urteil vom 20.11.2025, Az: VI R 4/23  

6. Finanzgerichtsordnung: Rückwirkendes Ereignis  
Urteil vom 21.10.2025, Az: VIII R 19/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Schenkung: Werterhöhung von Anteilen an Kapitalgesellschaft 

Urteil vom 23.09.2025, Az: II R 19/24 
1. § 7 Abs. 8 Satz 1 des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) fingiert 
eine Schenkung. Die Vorschrift enthält kein subjektives Tatbestandsmerkmal, weder 
in Gestalt eines Bewusstseins der Unentgeltlichkeit noch einer Bereicherungsabsicht 
(Anschluss an das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10.04.2024 - II R 22/21 , BStBl II 
2025, 356). 
 
2. Besteht die Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG in der Abtretung eines 
GmbH-Anteils, stimmt der Ausführungszeitpunkt im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 
ErbStG grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, zu dem die Abtretung zivilrechtlich wirksam 
wird, überein. Ob die Leistung zu einer Werterhöhung der Anteile der Gesellschafter 
geführt hat, ist auf diesen Zeitpunkt bezogen zu prüfen. 
 
3. Ist ein Abtretungsvertrag aufgrund des Handelns eines vollmachtlosen Vertreters 
nach § 177 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) schwebend unwirksam, ent-
steht die Schenkungsteuer erst mit der nach § 184 Abs. 1 BGB erforderlichen Geneh-
migung. Die zivilrechtliche Rückwirkung der Genehmigung hat schenkungsteuerrecht-
lich keine Bedeutung. 
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2. Einkommensteuer: Behandlung von GmbH-Anteilen des Mitunternehmers als 

Sonderbetriebsvermögen II bei Mitunternehmerschaft 
Urteil vom 25.09.2025, Az: IV R 12/23 
1. Eine Tochter-Kapitalgesellschaft erfüllt eine wesentliche wirtschaftliche Funktion 
ihrer Mutter-Personengesellschaft im Sinne der Rechtsprechung zur Qualifizierung 
von Kapitalbeteiligungen als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II nicht bereits 
dadurch, dass sie der Muttergesellschaft allein aufgrund deren finanzieller Beteiligung 
die Teilhabe an den von ihr erzielten Vermögensmehrungen ermöglicht (Bestätigung 
von Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 07.03.1996 - IV R 12/95 , BFH/NV 
1996, 736). 
 
2. Beteiligt sich der Kommanditist einer GmbH & Co. KG an einer GmbH, deren An-
teile bislang die GmbH & Co. KG allein gehalten hat, führt die bestehende Beteiligung 
der GmbH & Co. KG an der GmbH allein nicht dazu, dass die neu erworbene Kapital-
beteiligung des Kommanditisten für das Unternehmen der Personengesellschaft als 
wirtschaftlich vorteilhaft und damit als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II anzu-
sehen ist. 
 
3. Die Annahme von Sonderbetriebsvermögen II setzt neben der wirtschaftlichen Ver-
flechtung zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft kumulativ 
voraus, dass der Mitunternehmer die Kapitalgesellschaft beherrscht. Er muss seine bei 
der Kapitalgesellschaft bestehende Machtstellung in den Dienst des Unternehmens der 
Personengesellschaft stellen (Bestätigung von BFH-Urteil vom 20.09.2018 - IV R 
39/11 , BFHE 262, 393, BStBl II 2019, 131). 
 
4. Ein "verlustgeneigtes" Wirtschaftsgut, das nicht dem gewillkürten (Sonder-)Be-
triebsvermögen zugeordnet werden kann, liegt nicht nur vor, wenn der "innere Wert" 
des Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Zuordnungsentscheidung herabgesetzt ist, son-
dern auch dann, wenn die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts seinen Verkehrs-
wert erheblich übersteigen, so dass eine Vermutung dafür spricht, dass es dem Betrieb 
keinen Nutzen, sondern Verluste bringen wird. 
 

  
3. Einkommensteuer: "Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer Mitunterneh-

merkapitalgesellschaft aus Personengesellschaft gegen Übertragung "eigener" 
Anteile 
Urteil vom 21.08.2025, Az: IV R 16/22 
1. Der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BGBl I 2009, 
1102) eingefügte § 272 Abs. 1a und Abs. 1b des Handelsgesetzbuchs hat nichts an der 
Beurteilung geändert, dass es sich bei den von der Kapitalgesellschaft erworbenen ei-
genen Anteilen, die nicht zur Einziehung bestimmt sind, steuerrechtlich um Wirt-
schaftsgüter handelt. 
 
2. Werden im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter in das inländische Betriebs-
vermögen einer Mitunternehmerkapitalgesellschaft übertragen, regelt § 16 Abs. 3 Satz 
4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) abschließend die Frage, ob der hierdurch be-
dingte Übergang stiller Reserven in das Körperschaftsteuerregime der Sicherstellung 
deren Besteuerung entgegensteht. 
 
3. § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG ist --ebenso wie § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG-- im Wege teleolo-
gischer Reduktion dahin auszulegen, dass der Ansatz des gemeinen Werts hinsichtlich 
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des übertragenen Einzelwirtschaftsguts ausscheidet, wenn kein Wechsel stiller Reser-
ven aus dem Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime erfolgt. Danach sind 
die Buchwerte fortzuführen, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Mitunterneh-
merkapitalgesellschaft an der Personengesellschaft ausschließlich (inländische) Kör-
perschaften beteiligt sind (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, Rz 11). 
 
4. Der durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) --
JStG 2024-- eingefügte § 16 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG gilt nach § 
52 Abs. 12 Satz 19 EStG i.d.F. des JStG 2024 erstmals für Übertragungen von Wirt-
schaftsgütern, die nach dem 18.10.2024 stattfinden. 
 

  
4. Thesaurierungsbegünstigung: Berücksichtigung von gesonderten Feststellungen 

nach § 34a Abs. 10 Satz 1 EStG 
Urteil vom 09.09.2025, Az: VI R 23/23 
Für die Prüfung der Thesaurierungsbegünstigung gemäß § 34a Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) hat das Finanzgericht, soweit die damit zusammenhängen-
den Einkünfte vom Lage-/Betriebsfinanzamt im Sinne des § 18 Abs. 1 der Abgaben-
ordnung (AO) nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gesondert festgestellt worden sind, 
im Einzelfall festzustellen, ob vom Lage-/Betriebsfinanzamt auch ein Feststellungsbe-
scheid über die maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen gemäß § 34a Abs. 10 Satz 1 
EStG erlassen worden ist. 
 

  
5. Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für Anmietung eines Pkw-Stellplat-

zes  
Urteil vom 20.11.2025, Az: VI R 4/23 
Kosten für die Anmietung eines Pkw-Stellplatzes gehören nicht zu den Unterkunfts-
kosten, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes nur mit 
höchstens 1.000 € im Monat angesetzt werden können. Sie sind, soweit notwendig, als 
Werbungskosten wegen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung ab-
ziehbar. 
 

  
6. Finanzgerichtsordnung: Rückwirkendes Ereignis  

Urteil vom 21.10.2025, Az: VIII R 19/23 
1. § 100 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung gebietet die Berücksichtigung nach-
träglicher Änderungen der Sachlage nur in den Grenzen des formellen Rechts. 
 
2. Ein bestimmter Sachverhalt kann steuerlich nur einmal und grundsätzlich nur in 
dem Veranlagungszeitraum berücksichtigt werden, in dem er sich ereignet hat. Davon 
kann aus Gründen der Prozessökonomie abgewichen werden, wenn die Gefahr diver-
gierender Entscheidungen nicht besteht. 
 
3. Beruht eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) auf der Annahme, das durch den 
Gesellschafter entgeltlich bestellte "Vorkaufsrecht" (hier: nach spanischem Recht) an 
einem Grundstück habe den Gesellschafter als Eigentümer nicht belastet und für die 
Gesellschaft als Vorkaufsberechtigte keinen Wert, und verkauft der Gesellschafter als 
Grundstückseigentümer das Grundstück später an die Gesellschaft als Vorkaufsbe-
rechtigte, führt die Anrechnung des Kaufpreises für das "Vorkaufsrecht" auf den Kauf-
preis für das Grundstück nicht dazu, dass die vGA rückwirkend entfällt (Abgrenzung 
zum Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10.08.1994 - X R 42/91 , BFHE 175, 362, 
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BStBl II 1995, 57). 
  
  

 

 


